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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 30. Dezember 2025 Teil 1

116. Bundesgesetz: DokuG-Novelle 2025
(NR: GP XXVIII RV 296 AB 341 S. 57. BR: AB 11757 S. 985.)

116. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz iiber die Dokumentation im
Gesundheitswesen geindert wird (DokuG-Novelle 2025)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz iiber die Dokumentation im Gesundheitswesen, BGBI. Nr. 745/1996, zuletzt
gedandert durch das Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024, BGBL. 1 Nr. 191/2023, und die
Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBL. I Nr. 10/2025, wird wie folgt geéndert:

1. Im Titel werden Kurztitel ,,Gesundheitsdokumentationsgesetz* und die Abkiirzung ,,(DokuG)* ergdnzt.

2. In der jeweils grammatikalisch richtigen Form wird in den folgenden Paragraphen die Bezeichnung
,»die Bundesministerin/der Bundesminister fiir Gesundheit und Frauen® jeweils durch die Bezeichnung
,»die/der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin/Bundesminister ersetzt: § 1a Abs. 1 und
2,$§2A4bs. 1, §3A4bs. 1, § 4 Abs. 1 und 2, § SaAbs. 1 Z 1, § 6¢c Abs. 1 Z 3 lit. bund c, § 7 Abs. 2 bis 4, § 8
Abs. 1 und 2 sowie § 13.

3. In § la Abs. 1 entfillt das Wort ,,originar™.
4. In§ la Abs. 3 wird das Wort ,,vom® durch das Wort ,,dem* ersetzt.

5. § 3 Abs. 2 lautet:

,»(2) Die Landesgesundheitsfonds haben einen Diagnosen- und Leistungsbericht gemél3 § 2 Abs. 3
und 4 iiber die von ihnen abgerechneten Krankenanstalten fiir das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden
Jahres, fiir das erste Halbjahr bis 30. September des laufenden Jahres, fiir die ersten drei Quartale bis
31. Dezember des laufenden Jahres und fiir das vorangegangene Kalenderjahr bis zum 31. Marz des
laufenden Jahres an die/den fiir Gesundheit zustindige/n Bundesministerin/Bundesminister zu
iibermitteln. In diesem Bericht ist die Aufnahmezahl gemél § 2 Abs. 4 Z 1 lit. b durch eine aus dieser
durch Einweg-Ableitung gebildete, nicht riickrechenbare Datensatz-ID und das Geburtsdatum gemél § 2
Abs. 4 Z 1 lit. d durch Altersgruppen zu ersetzen.*

6. In §4 Abs. 4 und § 6¢c Abs. 1 Z 3 erster Satz entfillt jeweils die Wortfolge ,.fiir Gesundheit und
Frauen®.

7. Nach § 5 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

»(3a) Die/Der fiir das Gesundheitswesen zustdndige Bundesministerin/Bundesminister hat der
Gesundheit Osterreich GmbH die vorgelegten Berichte mit dem bPK GH und dem verschliisselten
bPK AS in maschinenlesbarer Form insoweit zu iibermitteln, als dies zur Wahrnehmung der ihr
obliegenden gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Die Gesundheit Osterreich GmbH ist berechtigt, die
iibermittelten Daten fiir Zwecke der Statistik als Grundlage fiir Planung, Qualitétssicherung und
Qualititsberichterstattung im Osterreichischen Gesundheitswesen und fiir wissenschaftliche Zwecke in
pseudonymisierter Form zu verarbeiten.*

8. In § 5a Abs. 1 erster Satz und § 6¢ Abs. 1 Z 2 wird jeweils die Wortfolge ,,gemall § 31 Abs. 4 Z 10
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung* durch
die Wortfolge ,gemdl §30c Abs.1 Z7 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBI.
Nr. 189/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 100/2018% ersetzt.
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9. § Sa Abs. 1 Z 3 lautet:

,,3. die folgenden Daten fiir das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden Jahres, fiir das zweite
Quartal bis 30. September des laufenden Jahres, fiir das dritte Quartal bis 31. Dezember des
laufenden Jahres sowie fiir das vierte Quartal bis 31. Mérz des folgenden Jahres an die/den fiir
das Gesundheitswesen zustidndige/n Bundesministerin/Bundesminister zu iibermitteln:

a) Verschliisselte Pseudonyme der Patientinnen/Patienten gemial3 Z 1,

b) Krankenanstaltennummer,

c¢) Datensatz-1D,

d) verschliisseltes bPK GH der Patientinnen/Patienten, das einem Bereich zugeordnet ist, in dem
der Dachverband nicht zur Vollziehung berufen ist,

e) verschliisseltes bPK SV der Patientinnen/Patienten, das einem Bereich zugeordnet ist, in dem
die/der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin/Bundesminister nicht zur
Vollziehung berufen ist,

f) verschliisseltes bPK AS der Patientinnen/Patienten, das einem Bereich zugeordnet ist, in dem
die/der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin/Bundesminister nicht zur
Vollziehung berufen ist.*

10. Den mit Art. 8 Z 9 des Vereinbarungsumsetzungsgesetzes 2024, BGBI. I Nr. 191/2023, eingefiigten
Abs. 1 bis 4 wird die Paragraphenbezeichnung ,,§ 6a.“ vorangestellt.

11. In der jeweils grammatikalisch richtigen Form wird in den folgenden Paragraphen die Bezeichnung
,»das Bundesministerium fiir Gesundheit und Frauen® jeweils durch die Bezeichnung ,das fir das
Gesundheitswesen zustindige Bundesministerium® ersetzt: § Sa Abs. 2 bis 4 sowie Abs. 7 Z 3, § 5c
Abs. 1, § 6¢ Abs. 5 sowie Abs. 8 Z 3 und § Sa.

12. § 5b lautet:

,»,8 Sb. Triager der Sozialversicherung und die Krankenfiirsorgeanstalten — letztere, wenn sie die
Daten ihrer Versicherten EDV-unterstiitzt verwalten — haben dem Dachverband die zur Erfiillung seiner
Verpflichtungen gemél § 5a erforderlichen Daten fiir das erste Quartal bis 31. Mai des laufenden Jahres,
fiir das zweite Quartal bis 31. August des laufenden Jahres und fiir das dritte Quartal bis 30. November
des laufenden Jahres sowie fiir das vierte Quartal bis 28. Februar des folgenden Jahres zur Verfiigung zu
stellen. Maligeblich fiir die Zuordnung der Daten zu einer Datenmeldung ist das Aufnahmedatum.*

13. In § 6 Abs. 1 wird die Jahreszahl ,,2025 durch die Jahreszahl ,,2026% ersetzt.
14. § 6 Abs. 3 und 4 lautet:

,»(3) Zur Erstellung eines erweiterten Dokumentationssystems iiber den ambulanten Bereich sind von
den Triagern von Krankenanstalten, die tiber Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden, von den
Landesgesundheitsfonds, von den Unfallversicherungstragern fiir ihre Akutkrankenanstalten, von den
Krankenfiirsorgeanstalten fiir ihre Akutkrankenanstalten, vom Dachverband, von der beim Dachverband
eingerichteten Pseudonymisierungsstelle, von den Tridgern der Sozialversicherung, von den
Leistungserbringerinnen/Leistungserbringern aus dem extramuralen ambulanten Bereich (niedergelassene
Arztinnen/Arzte, Gruppenpraxen, Primirversorgungseinheiten sowie selbstindige Ambulatorien) und von
der/vom fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/Bundesminister folgende Daten gemaf
den §§ 6a bis 6g zu verarbeiten:

1. iiber Patientinnen/Patienten:

a) Altersgruppe zum Kontaktzeitpunkt (Ereignisdatum),

b) Geburtsdatum,

¢) Geschlecht,

d) Staatsbiirgerschaft,

e) Wohnsitz (Staat, Postleitzahl, Gemeindecode),

f) bPK GH (nur die/der fiir das Gesundheitswesen zustindige
Bundesministerin/Bundesminister),

g) bPK GH-GD (nur die/der flir das Gesundheitswesen zustandige
Bundesministerin/Bundesminister),

h) bPK SV (nur der Dachverband und die Sozialversicherungstréager),

1) bPK AS (nur die Statistik Austria),
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j) Sozialversicherungsnummer (nur Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer aus dem
extramuralen ambulanten Bereich),

2. tiber Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer:
a) Krankenanstaltennummer/Nummer des selbstdndigen Ambulatoriums,
b) Abteilungsfunktionscode bzw. Fachgebiet,
¢) Berufssitz (Postleitzahl, Gemeindecode),
d) Organisationsform,
e) Kostenstellenplan,

f) Objektidentifikator (OID) des Leistungserbringers/der Leistungserbringerin im eHealth-
Verzeichnisdienst (eHVD),

g) Leistungserbringer-1D,
h) Vertragspartnerkennung,
3. zum ambulanten Kontakt,
4. zu den Leistungen und
5. zu den Diagnosen.

(4) Fiir die Verarbeitung der Daten geméal3 Abs. 3 gilt § 1.

15. § 6a Abs. 1 zweiter Satz lautet:

,»Die Unfallversicherungstridger und die Krankenfiirsorgeanstalten haben zu den genannten Terminen fiir
ihre Akutkrankenanstalten die Daten gemidll § 6 Abs.3 an das fiir das Gesundheitswesen zustindige
Bundesministerium zu iibermitteln, wobei die Aufnahmezahl durch eine mittels Einweg-Ableitung
erstellte nicht riickrechenbare Datensatz ID und das Geburtsdatum durch die entsprechende Altersgruppe
zu ersetzen sind. Fiir die Zuordnung der Datensétze ist das Kontaktdatum (Ereignisdatum) malgeblich.*

16. § 6a Abs. 3 und 4 lautet:

,»(3) Die Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer aus dem extramuralen ambulanten Bereich
(niedergelassene Arztinnen/Arzte, Gruppenpraxen, Primirversorgungseinheiten sowie selbstindige
Ambulatorien) mit Kassenvertriigen mit der Osterreichischen Gesundheitskasse, der Versicherungsanstalt
offentlich Bediensteter, FEisenbahnen und Bergbau sowie der Sozialversicherungsanstalt der
Selbstindigen haben ab dem 1. Janner 2026 den jeweiligen Krankenversicherungstragern im Rahmen der
Leistungsabrechnung die Daten gemidll § 6 Abs.3 Z5 betreffend sozialversicherungsrechtlich
erstattungsfahiger Leistungen sowie die Sozialversicherungsnummer zu iibermitteln, wobei die
Meldungen fiir die ersten beiden Quartale 2026 als Pilotbetrieb gelten und die vollumfingliche
Datenmeldung ab dem dritten Quartal 2026 zu erfolgen hat.

(4) Die Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer aus dem extramuralen ambulanten Bereich
(niedergelassene Arztinnen/Arzte, Gruppenpraxen sowie selbstindige Ambulatorien) ohne Kassenvertrag
mit einem Krankenversicherungstriger gemaf3 Abs. 3 haben ab dem 1. Jéanner 2026 dem Dachverband als
Auftragsverarbeiter der/des fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/Bundesministers im
Wege einer vom Dachverband zur Verfiigung gestellten Schnittstelle

1. fir den Fall, dass die Sozialversicherungsnummer der Leistungserbringerin/dem
Leistungserbringer vorliegt, die Daten gemél § 6 Abs. 3 Z 1 lit. jund Z 2 bis 5,

2.fir den Fall, dass die Sozialversicherungsnummer der Leistungserbringerin/dem
Leistungserbringer nicht vorliegt, die Daten gemdl3 § 6 Abs. 3 Z 1 lit. b bis e und Z 2 bis 5,

betreffend sozialversicherungsrechtlich erstattungsfahiger Leistungen, einschlieBlich einer eindeutigen
Laufnummer zum Zwecke der Erstellung der Datensatz-ID zu iibermitteln, wobei die Meldungen fiir die
ersten beiden Quartale 2026 als Pilotbetrieb gelten und die vollumfiangliche Datenmeldung ab dem dritten
Quartal 2026 zu erfolgen hat. Die Ubermittlung fiir das erste Quartal hat bis 31. Mai des laufenden Jahres,
flir das zweite Quartal bis 31. August des laufenden Jahres und fiir das dritte Quartal bis 30. November
des laufenden Jahres sowie fiir das vierte Quartal bis zum 28. Februar des folgenden Jahres zu erfolgen.
Die Ubermittlung der Leistungen gemidB §6 Abs.3 Z4 hat auf Grundlage einer von der
Leistungsbringerin/dem Leistungserbringer zu wéhlenden Honorarordnung eines Trégers einer
gesetzlichen Krankenversicherung zu erfolgen. Soweit keine Pflicht zur Verwendung der e-card und der
e-card-Infrastruktur gemiB § 49 Abs. 7 Z 1 und Abs. 8 des Arztegesetzes 1998, BGBI. I Nr. 169/1998,
besteht, besteht auch keine Pflicht zur Ubermittlung der Daten nach dieser Bestimmung.*
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17. Dem § 6a Abs. 4 werden folgende Abs. 5 und 6 angefiigt:

»(5) Die Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer aus dem extramuralen ambulanten Bereich
(niedergelassene Arztinnen/Arzte, Gruppenpraxen, Primirversorgungseinheiten sowie selbstindige
Ambulatorien) mit einem  Kassenvertrag  oder zwei  Kassenvertrigen —mit einem
Krankenversicherungstriger gemafl Abs. 3 melden nach Abs. 3, soweit es Patientinnen/Patienten betrifft,
die mit einem Krankenversicherungstriger abgerechnet werden. Fiir alle anderen Patientinnen/Patienten
hat die Meldung geméf Abs. 4 zu erfolgen.

(6) Soweit es Patientinnen/Patienten betrifft, die aufgrund eines Vertrages mit einer
Krankenfiirsorgeanstalt abgerechnet werden, melden die Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer aus
dem extramuralen ambulanten Bereich (niedergelassene  Arztinnen/Arzte, ~Gruppenpraxen,
Primérversorgungseinheiten sowie selbstindige Ambulatorien) die Daten gemil Abs. 3 im Wege der
Abrechnung mit der Krankenfiirsorgeanstalt, sofern sie die dafiir vorgesehene Schnittstelle des
Dachverbandes, die fiir die Abrechnung zwischen Leistungserbringerinnen/Leistungserbringern und
Krankenversicherungstriager vorgesehen ist, verwenden; ansonsten hat die Meldung gemifl Abs. 4 zu
erfolgen.”

18. § 6b Z I und 2 lautet:

,,1. die Daten gemél § 6 Abs. 3 fiir das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden Jahres, fiir das erste
Halbjahr bis 30. September des laufenden Jahres, fiir die ersten drei Quartale bis 31. Dezember
des laufenden Jahres und fiir das vorangegangene Kalenderjahr bis zum 31. Mérz des laufenden
Jahres sowie

2. die von ihnen auf Vollstandigkeit und Plausibilitdt {iberpriiften und allenfalls richtiggestellten
Daten fiir das vorangegangene Kalenderjahr bis zum 31. Mai des laufenden Jahres*

19. § 6¢ Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

,1. die von den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern aus dem extramuralen ambulanten
Bereich auf Grundlage der Honorarordnungen der Trager der gesetzlichen Krankenversicherung
dokumentierten medizinischen Leistungen auf einen von der/vom fiir das Gesundheitswesen
zustdndigen Bundesministerin/Bundesminister herausgegebenen Leistungskatalog liberzuleiten,

2. als Auftragsverarbeiter der/des fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/
Bundesministers im Wege der bei ihm eingerichteten Pseudonymisierungsstelle (gemaf § 31
Abs.4 Z 10 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955, in der jeweils
geltenden Fassung) innerhalb einer den Anforderungen des Datenschutzes und der
Datensicherheit entsprechenden technischen Infrastruktur

a) mittels des von der/dem fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/
Bundesminister zur Verfiigung gestellten Hardware Security Moduls (HSM) aus dem
bPK GH-GD der Patientin/des Patienten ein nicht riickrechenbares Pseudonym sowie aus der
eindeutigen Vertragspartnerkennung der Leistungserbringerin/des Leistungserbringers aus
dem extramuralen ambulanten Bereich mit Kassenvertrag ein nicht riickrechenbares
Pseudonym,

b) fir den extramuralen ambulanten Bereich aus dem Objektidentifikator (OID) des/der
Leistungserbringers/Leistungserbringerin im eHealth-Verzeichnisdienst (eHVD) durch
Einweg-Ableitung eine nicht riickrechenbare Leistungserbringer-1D,

¢) fiir den extramuralen ambulanten Bereich aus der laufenden Abrechnungs- bzw. Laufnummer
durch Einweg-Ableitung eine nicht riickrechenbare Datensatz-ID und

d) fiir den intramuralen ambulanten Bereich aus der Aufnahmezahl durch Einweg-Ableitung eine
nicht riickrechenbare Datensatz-1D

zu generieren und zu verschliisseln.*

20. § 6¢ Abs. 2 und 3 lautet:

»(2) Der Dachverband hat der/dem fir das  Gesundheitswesen  zustindigen
Bundesministerin/Bundesminister die Daten geméf Abs. 1 flir den extramuralen ambulanten Bereich fiir
das erste Quartal bis 31. Oktober des laufenden Jahres, fiir das zweite Quartal bis 31. Janner des
folgenden Jahres, fiir das dritte Quartal bis 30. April des folgenden Jahres sowie fiir das vierte Quartal bis
zum 31. Juli des folgenden Jahres zu iibermitteln. Bei der Ubermittlung der genannten Daten fiir den
extramuralen ambulanten Bereich ohne Kassenvertrag fungiert der Dachverband als Auftragsverarbeiter
der/des fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/Bundesministers. Der Dachverband hat
der/dem fiir das Gesundheitswesen zustindigen Bundesministerin/Bundesminister die Daten geméif
Abs. 1 fiir den intramuralen ambulanten Bereich fiir das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden Jahres,
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fiir das zweite Quartal bis 30. September des laufenden Jahres, fiir das dritte Quartal bis 31. Dezember
des laufenden Jahres sowie fiir das vierte Quartal bis 31. Méarz des folgenden Jahres zu iibermitteln. Fiir
die Zuordnung der Datensétze ist jeweils das Kontaktdatum (Ereignisdatum) maBgeblich.

(3) Der technische Prozess zur Generierung der Pseudonyme ist so zu gestalten, dass keine
Moglichkeit des Zugriffes auf die automatisierten Verarbeitungen im HSM wihrend des
Pseudonymisierungsvorgangs gemaf3 Abs. 1 Z 2 lit. a besteht.*

21. In §6d wird die Wortfolge ,der Krankenfiirsorgeanstalten — letztere, wenn sie die Daten ihrer
Versicherten EDV-unterstiitzt verwalten™ durch die Wortfolge ,,die Krankenfiirsorgeanstalten — letztere,
sofern sie fiir die Abrechnung die Schnittstelle des Dachverbandes, die flir die Abrechnung zwischen
Leistungserbringerinnen/Leistungserbringern und Krankenversicherungstréiger vorgesehen ist, und fiir die
weitere Dateniibermittlung eine andere vom Dachverband zur Verfiigung gestellte Schnittstelle
verwenden® ersetzt.

22. Nach §6e Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefiigt:

»(2a) Die/Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin/Bundesminister hat der
Gesundheit Osterreich GmbH Daten aus dem erweiterten Dokumentationssystem gemiB § 6 Abs. 3 mit
dem bPK GH sowie dem verschliisselten bPK AS in maschinenlesbarer Form insoweit zu iibermitteln, als
dies zur Wahrnehmung der ihr obliegenden gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Die Gesundheit
Osterreich GmbH ist berechtigt, die iibermittelten Daten fiir Zwecke der Statistik als Grundlage fiir
Planung, Qualitétssicherung und Qualitétsberichterstattung im dsterreichischen Gesundheitswesen und fiir
wissenschaftliche Zwecke in pseudonymisierter Form zu verarbeiten.*

23. § 6f lautet:

,,§ 6f. (1) Dem Dachverband, der bei ihm eingerichteten Pseudonymisierungsstelle und dem fiir das
Gesundheitswesen zustdndigen Bundesministerium ist die Herstellung eines Personenbezugs bei
Verarbeitung der in diesem Hauptstiick genannten Daten untersagt, soweit es nicht fiir die Erfiillung der
in diesem Gesetz in § 6¢ Abs. 1 Z 2 und 3 vorgesehenen Aufgaben erforderlich ist.

(2) Die in § 6 Abs.3 genannten Institutionen haben dem Stand der Technik und der jeweils
geltenden Rechtslage entsprechende Datensicherheitsmaf3nahmen zu gewéhrleisten.*

24. § 6g Z 1 lautet:

,l.dber die Art der vorzunehmenden Dateniibermittlung und den konkreten Datensatzautbau
einschlieBlich Formatierung,*

25. In § 6g wird nach Z 1 folgende Z 1a eingefiigt:

»la. iiber die Gliederung der Merkmale der in §6 Abs.3 genannten Daten und die fiir die
Diagnosendokumentation anzuwendende Klassifikation,*

26. § 9 Abs. 3 lautet:

,»(3) Die/Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesministerin/Bundesminister kann durch
Verordnung ndhere Bestimmungen {iber die zu erfassenden Daten, die zur Datenerfassung
und -iibermittlung Verpflichteten, die Form und die Termine fiir die Dateniibermittlung erlassen sowie
festlegen, an wen die Dateniibermittlung zu erfolgen hat.*

27. In § 9a Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge ,Informationen zur Todesursache zu einer verstorbenen Person‘
durch die Wortfolge ,Informationen zur Todesursache und das Datum des Todes einer verstorbenen
Person* ersetzt.

28. In § 9a Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,.fir das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden Jahres, fiir das
erste Halbjahr bis 30. September des laufenden Jahres, fiir die ersten drei Quartale bis 31. Dezember des
laufenden Jahres sowie®.

29. § 12 Abs. 10 bis 12 lautet:

,»(10) Die § 1a Abs.3, §3 Abs.2, §4 Abs. 1 Z2 bis 4, Abs. 3 bis 5, § 5, § 5a Abs. 1, § 5b, § 6,
ausgenommen Abs. 3 Z 5, § 6a, § 6b, ausgenommen Abs. 1 Z 4, § 6¢ Abs. 1 und 2, § 6e und § 6g in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 191/2023 treten mit 1. Janner 2024 in Kraft.

(11) §6 Abs.3 Z 5 und § 9a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 191/2023 treten mit
1. Janner 2025 in Kraft.
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(12) § 5a Abs. 1 Z 1, Abs. 2 bis Abs. 4 sowic Abs. 7, § 6 Abs. 3 Z 1 lit. gund Z 2 lit. h, § 6¢ Abs. 1
Z 2 lit. a und Abs. 3 bis 5 sowie Abs. 8 treten mit 31. Dezember 2029 auller Kraft.“

30. In § 12 wird folgender Abs. 13 angefiigt:

,»,(13) Der Kurztitel, die Abkiirzung sowie § la Abs. 1 bis 3, § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1,
2 und 4, §5 Abs.3a, §5a Abs. 1 bis 4, Abs.7 Z3, §5b, §5¢ Abs. 1, §6 Abs. 1, Abs.3 und 4,
Bezeichnung des § 6a, § 6a Abs. 1 und 3 bis 6, § 6bZ 1 und 2, § 6¢ Abs. 1 Z 1, Z 2 lit. aund Z 3, Abs. 2,
3und 5, Abs. 8 Z 3, § 6d, § 6 Abs. 2a, § 6f, § 6g Z 1 und la, § 7 Abs. 2 bis 4, § 8 Abs. 1 und 2, § 8a, § 9
Abs. 3, § 9a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 12 Abs. 11 und 12 sowie § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 116/2025 treten mit 1. Janner 2026 in Kraft.«

Van der Bellen

Stocker
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	6. In § 4 Abs. 4 und § 6c Abs. 1 Z 3 erster Satz entfällt jeweils die Wortfolge „für Gesundheit und Frauen“.
	7. Nach § 5 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:
	8. In § 5a Abs. 1 erster Satz und § 6c Abs. 1 Z 2 wird jeweils die Wortfolge „gemäß § 31 Abs. 4 Z 10 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wortfolge „gemäß § 30c Abs. 1 Z 7 des Allgemein...
	9. § 5a Abs. 1 Z 3 lautet:
	10. Den mit Art. 8 Z 9 des Vereinbarungsumsetzungsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 191/2023, eingefügten Abs. 1 bis 4 wird die Paragraphenbezeichnung „§ 6a.“ vorangestellt.
	11. In der jeweils grammatikalisch richtigen Form wird in den folgenden Paragraphen die Bezeichnung „das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen“ jeweils durch die Bezeichnung „das für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerium“ ersetzt: § ...
	12. § 5b lautet:
	13. In § 6 Abs. 1 wird die Jahreszahl „2025“ durch die Jahreszahl „2026“ ersetzt.
	14. § 6 Abs. 3 und 4 lautet:
	15. § 6a Abs. 1 zweiter Satz lautet:
	16. § 6a Abs. 3 und 4 lautet:
	17. Dem § 6a Abs. 4 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
	18. § 6b Z 1 und 2 lautet:
	19. § 6c Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:
	20. § 6c Abs. 2 und 3 lautet:
	21. In § 6d wird die Wortfolge „der Krankenfürsorgeanstalten – letztere, wenn sie die Daten ihrer Versicherten EDV-unterstützt verwalten“ durch die Wortfolge „die Krankenfürsorgeanstalten – letztere, sofern sie für die Abrechnung die Schnittstelle des...
	22. Nach §6e Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:
	23. § 6f lautet:
	24. § 6g Z 1 lautet:
	25. In § 6g wird nach Z 1 folgende Z 1a eingefügt:
	26. § 9 Abs. 3 lautet:
	27. In § 9a Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „Informationen zur Todesursache zu einer verstorbenen Person“ durch die Wortfolge „Informationen zur Todesursache und das Datum des Todes einer verstorbenen Person“ ersetzt.
	28. In § 9a Abs. 2 entfällt die Wortfolge „für das erste Quartal bis 30. Juni des laufenden Jahres, für das erste Halbjahr bis 30. September des laufenden Jahres, für die ersten drei Quartale bis 31. Dezember des laufenden Jahres sowie“.
	29. § 12 Abs. 10 bis 12 lautet:
	30. In § 12 wird folgender Abs. 13 angefügt:
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